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Entwurf eines Bundesgesetzes zur Schaffung eines Fonds 
zur Verwaltung der Rückstellungen für Zinsen für Nul1-
kuponfinanzschulden des Bundes 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag erstattet zu dem Entwurf 
eines Bundesgesetzes zur Schaffung eines Fonds zur Verwaltung der Rück­
stellungen für Zinsen für Nul1kuponfi nanzschul den des Bundes fol gende 

S tel 1 u n 9 nah m e : 

Der Gesetzesentwurf selbst ist nicht zu beanstanden, es ist jedoch 
auf folgende Umstände hinzuweisen: 

Di e Ausgl i ederung von BundesverlllÖgen in Fonds macht di e Gebarung des 
Bundes unübersichtlich. Belastungen des BUdgets scheinen nicht mehr 
als solche direkt im Budget auf. Dasselbe gilt für die Einnahmen des 
Fonds, etwa aus Zinsen. 

Jeder Fonds benötigt eine Organ; sation, wom; t weitere Kosten verbunden 
si nd. 
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Im Falle der sogenannten Null kuponfi nanzschul den ist 5chl i eßl ich darauf 

hinzuweisen, daß gerade bei der Aufnahme von Geldern, die zunächst 

keine Belastung darstellen, besondere Vorsicht am Platz ist, da sie 

ei nen Vorgri ff auf Budgets späterer Jahre und dami t auf das Steuer­

aufkommen künfti ger Generationen bedeutet. Daran ändert auch der Um­

stand nichts, daß der Staat gleichsam in einern lIausgegl iederten Fonds" 

späterhin für den Zinsendienst erforderliche Mittel ansammelt. 

Wien, am 1. Oktober 1985 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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